
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1976/8/18 5AZR399/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.08.1976

Norm

ABGB §879 BIIh

ABGB §879 CIIo5

ABGB §1151 IX

ABGB §1336

Rechtssatz

Auch bei Fortbildungsmaßnahmen erhält der Arbeitnehmer oftmals einen geldwerten Vorteil, der eine Bindung

rechtfertigen kann, sei es, daß er bei seinem bisherigen Dienstherrn die Voraussetzungen einer höheren Tarifgruppe

erfüllt, sei es, daß die erworbenen Kenntnisse sich auch für anderweitige Arbeitsverhältnisse nutzbar machen lassen.
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